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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Entgelte für die Vermietung der 

Mathias-Jakobs-Stadthalle (Stadthallen-Entgeltordnung) 

 
Begründung: 

 

Die Stadthallen-Entgelte sind letztmalig zum 01.01.2019 angehoben worden. 

Grundsätzlich hat sich die Entgeltordnung bewährt, die von einem „spielfertigen Haus“ 

ausgeht. Hier sind bereits die Kosten für die Technik, das technische Personal, die Nutzung 

der Garderoben etc. enthalten. Mit den neuen Mietpreisen soll nun den gestiegenen Kos-

ten, insbesondere den Energiekosten sowie den gestiegenen Preisen für technisches Ver-

brauchsmaterial Rechnung getragen werden.  

 

Die bisherigen Mietkosten sollen einheitlich um 50,00 Euro angehoben werden. 

So steigt im § 2 (1) – Mietkosten/Grundtarif unter: 

Ziffer 1.1. für das Foyer das Entgelt von 350,00 Euro auf 400,00 Euro und unter 

Ziffer 1.2. für den Saal mit Foyer das Entgelt von 950,00 Euro auf 1.000,00 Euro. 

 

Nach § 3 (1) – Mietkosten/Kurztarif steigt unter: 

Ziffer 1.1. für das Foyer das Entgelt von 250,00 Euro auf 300,00 Euro und unter 

Ziffer 1.2. für den Saal mit Foyer das Entgelt von 650,00 Euro auf 700,00 Euro. 

 

Das Entgelt für die Überschreitung der Nutzungsdauer kann bestehen bleiben. Dieses Ent-

gelt fällt in der Praxis kaum an und liegt bereits im oberen Kostenrahmen. 
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Eine Anmietung der Stadthalle im Vergleich zu anderen Stadthallen bewegt sich kosten-

mäßig etwa im oberen Mittelfeld des Preisgefüges. Die Stadthalle ist mit Veranstaltungen 

in diesem und bereits auch im nächsten Jahr im Übrigen sehr gut gebucht. Ein konkreter 

Vergleich mit den Entgelten anderer Stadthallen gestaltet sich allerdings als recht schwie-

rig. Teilweise werden z.B. dort Technik und Personal getrennt berechnet, teilweise berech-

net sich das Entgelt pro genutztem Quadratmeter Fläche usw.  

 

Bei der Mathias-Jakobs-Stadthalle handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art. Inso-

fern wurde bereits in der Vergangenheit beim Vermietungsvorgang richtigerweise Umsatz-

steuer erhoben. Im Nachgang soll nun auch ein entsprechender Hinweis in der Entgeltord-

nung verankert werden. 

 

Anlagen 

Anlage 1: Aktuelle Stadthallen-Entgeltordnung  

Anlage 2: Änderung der Stadthallen-Entgeltordnung 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die beigefügte „Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Entgelte für die Ver-

mietung der Mathias-Jakobs-Stadthalle (Stadthallen-Entgeltordnung)“ wird beschlossen. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


